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Antrag

der Fraktion der CDU

Gesetz
zur Änderung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes

(BerlAVG)

Vom: 8. Juli 2010

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Das Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) in der Fassung vom 8. Juli 2010
(GVBl. 2010, 399), zuletzt geändert: Überschrift, §§ 1 und 5 geändert durch Gesetz vom
05.06.2012 (GVBl. S. 159), wird wie folgt ersetzt:

Berliner Mittelstandförderungs- und Vergabegesetz (BerlMVG)

§1 Anwendungsbereich und Vergabegrundsätze

Aufträge von Berliner Vergabestellen im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009
I S. 3850), das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 21 des Gesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S.
1102) geändert worden ist, werden an fachkundige, leistungsfähige, zuverlässige und gesetzes-
treue Unternehmen vergeben. Zusätzliche Anforderungen im Sinne von § 97 Abs. 4 Satz 2 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen dürfen nur an Auftragnehmer mit mindestens 25
Arbeitnehmern gestellt werden.
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§ 2 Mittelstandsförderung

(1) Die öffentlichen Auftraggeber sind verpflichtet, kleine und mittlere Unternehmen bei
beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben in angemessenem Umfang zur
Angebotsabgabe aufzufordern.

(2) Unbeschadet der Verpflichtung zur Teilung der Leistungen in Fach- und Teillose nach
dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der Vergabe- und Vertragsordnung für
Leistungen und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen ist das Vergabever-
fahren, soweit nach Art und Umfang der anzubietenden Leistungen möglich, so zu wählen
und sind die Vergabeunterlagen so zu gestalten, dass kleine und mittlere Unternehmen am
Wettbewerb teilnehmen und beim Zuschlag berücksichtigt werden können.

§ 3 Vergabearten und Vergabefreigrenzen

(1) Die für das öffentliche Auftragswesen zuständige Senatsverwaltung kann durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit der für das Haushaltswesen zuständigen Senatorin
oder dem hierfür zuständigen Senator sowie mit der für Wirtschaft zuständigen Senato-
rin oder dem hierfür zuständigen Senator Vergabefreigrenzen, bis zu denen eine Be-
schränkte Ausschreibung und Freihändige Vergabe ohne Nachweis deren Vorausset-
zungen nach den allgemein als Haushaltsvorschrift eingeführten Vergabe- und Ver-
tragsordnungen zulässig sind, sowie die Bedingungen für deren Inanspruchnahme er-
lassen.

(2) Sind nach Abs. 1 Satz 1 keine anderen Vergabefreigrenzen festgesetzt, betragen diese
für
1. Bauleistungen je Gewerk (Fachlos):
a) bei Beschränkter Ausschreibung 1 Million Euro,
b) bei Freihändiger Vergabe 100 000 Euro,
2. Lieferungen und Leistungen je Auftrag:
a) bei Beschränkter Ausschreibung weniger als 100 000 Euro,
b) bei Freihändiger Vergabe 50 000 Euro,
soweit dem Recht der Europäischen Union nichts entgegensteht.

§ 4 Tariftreue und Mindestentlohnung

(1) Sofern nicht anders geregelt, gelten bei Mindestlohn und Tariftreue die gesetzlichen
Vorgaben des Bundes.

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Anpassungen der Höhe des zu zah-
lenden Mindestentgelts vorzunehmen, soweit es wegen veränderter wirtschaftlicher und
sozialer Verhältnisse notwendig ist. (Vergleiche § 2 ALT)

(3) Die Bieter haben bei Angebotsabgabe zu erklären, dass sie bei der Auftragsdurchfüh-
rung ihren Arbeitnehmern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zah-
len. Tarifvertragliche Regelungen bleiben davon unberührt.



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 3 Drucksache 18/1495

§ 5 Innovative Vergabe, Standardleistungsverzeichnis und Rahmenzeitverträge

(1) Staatliche Auftraggeber haben die Ausschreibung eines öffentlichen Auftrages in elekt-
ronischer Form auf der zentralen Veröffentlichungs- und Vergabeplattform bekannt zu
machen. Die für das öffentliche Auftragswesen zuständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, durch Verordnung Vorgaben für das elektronische Verfahren zur Bekanntma-
chung öffentlicher Aufträge sowie die elektronische Abwicklung der Vergabeverfahren
festzulegen.

(2) Für Standardbauleistungen hat das Land Berlin ein Standardleistungsverzeichnis zu füh-
ren, das jährlich in Zusammenarbeit zwischen dem Land, den Bezirken und den be-
troffenen Innungen aktualisiert wird.

(3) Das Land Berlin führt für die Vergabe eine zentrale Stammdatenverwaltung mit zentra-
len Kreditorennummern für die an den Vergaben des Landes Berlin teilnehmenden Be-
triebe. In dieser zentralen Stammdatenverwaltung sind alle für die Vergabe notwendi-
gen Daten zentral zu hinterlegen. Dafür ist das Unternehmer- und Leistungsverzeichnis
(ULV) zu erweitern. Diese Stammdaten sind gemäß den Anforderungen des Daten-
schutzes digital zu führen.

(4) Das Land Berlin führt regelmäßig einen automatischen Abgleich zwischen dem Unter-
nehmer- und Leistungsverzeichnis (ULV) und dem Korruptionsregister Berlin durch.

(5) Die Vergabestellen des Landes Berlin können Rahmenzeitverträge mit Unternehmern
oder Lieferanten eingehen.

§ 6 Zuschlag und Wertung unangemessen niedriger Angebote

(1) Der Zuschlag darf nur dem unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichsten
Angebot erteilt werden. Der niedrigste Preis allein ist nicht entscheidend.

(2) Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des Angebots, die
gewählte technische Lösung und Eigenschaft, der technische Wert, die Ästhetik, die
Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaft, Betriebskosten, Rentabilität, der Kundendienst
und die technische Hilfe sowie die Qualität und andere günstige Ausführungsbedingun-
gen je nach Auftragsgegenstand zu berücksichtigen.

(3) Bei der Wertung der Wirtschaftlichkeit der Angebote im Sinne von § 97 Absatz 5 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind insbesondere auch die vollständigen
Lebenszykluskosten des Produkts oder der Dienstleistung zu berücksichtigen.

(4) Bei begründeten Zweifeln an der Angemessenheit des Angebots kann die Vergabestelle
sich dazu von dem Bieter die Kalkulationsunterlagen vorlegen lassen. Begründete Zwei-
fel im Sinne von Satz 1 können insbesondere dann vorliegen, wenn der angebotene Preis
mindestens zehn Prozent unter dem nächsthöheren Angebot oder dem Schätzpreis der
Vergabestelle liegt. Kommt der Bieter innerhalb der von der Vergabestelle festgelegten



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 4 Drucksache 18/1495

Frist dieser Vorlagepflicht nicht nach, so ist er von dem weiteren Verfahren ausge-
schlossen.

§ 7 Nachweise

(1) Die Vergabestellen können von dem Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, für den Fall,
dass dieser keine gültige Bescheinigung aus dem Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnis oder dem Präqualifikationsverzeichnis vorlegt, durch Unterlagen, die nicht äl-
ter als sechs Monate sein dürfen, den Nachweis der vollständigen Entrichtung von Bei-
trägen fordern. Die Unterlagen müssen ausgestellt sein von dem zuständigen in- oder
ausländischen Sozialversicherungsträger, der zuständigen in- oder ausländischen Sozi-
alkasse, soweit der Betrieb des Bieters Bauaufträge im Sinne des § 99 Absatz 3 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausführt und von dem Geltungsbereich
eines Tarifvertrages über eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien erfasst
wird. Die Angaben zu Satz 1 können durch eine Bescheinigung des ausländischen Staa-
tes nachgewiesen werden. Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist auf Verlangen eine
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

(2) Soll die Ausführung eines Teils des Auftrages einem Nachunternehmer übertragen wer-
den, so kann die Vergabestelle bei der Auftragserteilung auch die auf den Nachunter-
nehmer lautenden Nachweise gemäß Absatz 1 fordern.

(3) Werden Vergaben des Landes Berlin in mehreren Runden durchgeführt, so beginnt die
Nachweispflicht erst nach Abschluss der ersten Runde.

§ 8 Kontrolle

(1) Die öffentlichen Auftraggeber führen stichprobenartig Kontrollen durch, um die Ein-
haltung der durch Gesetz vorgesehenen Auflagen und Pflichten zu überprüfen. Der Se-
nat richtet dazu eine zentrale Kontrollgruppe ein. Der Senat legt alle zwei Jahre einen
Vergabebericht vor, der die Wirkung dieses Gesetzes sowie die Arbeit der Vergabestel-
len und der nach Satz 2 vorgesehenen Kontrollgruppe untersucht und Basis der fort-
schreitenden Evaluation dieses Gesetzes ist. Die kontrollierenden Personen dürfen zu
Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen,
in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländi-
sche Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an
in- und ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den ausfüh-
renden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden Unterneh-
men haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzu-
weisen. In begründeten Einzelfällen sind bei der Kontrolle der Belege im Einverständnis
mit der Kontrollgruppe Ausnahmen möglich.

(2) Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prü-
fung nach Absatz 1 bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber
vorzulegen.
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§ 9 Sanktionen

(1) Um die Einhaltung der aus Gesetz resultierenden Verpflichtungen des Auftragnehmers
zu sichern, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuld-
haften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent, bei mehreren
Verstößen zusammen bis zur Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme zu vereinba-
ren. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den
Fall zu verpflichten, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunterneh-
mer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird.

(2) Die Auftraggeber haben mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren, dass die schuldhafte
Nichterfüllung der aus Gesetz resultierenden Anforderungen durch den Auftragnehmer
oder seine Nachunternehmer den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigen.

(3) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen öffentlichen Auftrag sowie als
Nachunternehmer sollen alle Unternehmen bis zu einer Dauer von drei Jahren ausge-
schlossen werden, die gegen die durch Gesetz geregelten Pflichten und Auflagen ver-
stoßen.

§ 10 Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, Umweltschutz und Frauenförderung

Bei der Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Förderung von
Frauen gelten, soweit nicht anders durch Gesetz geregelt, die Vorgaben des Bundes.

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
in Kraft. Es gilt für alle Vergabeverfahren, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens begonnen
werden. Gleichzeitig tritt das Berliner Vergabegesetz in der Fassung vom 8. Juli 2010 (GVBl.
2010, 399), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.06.2012 (GVBl. S. 159), außer Kraft.

Artikel II

1. Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
in Kraft.

Begründung:

Als das noch geltende Berliner Vergabegesetz 2010 eingeführt wurde, existierte in Berlin eine
andere ökonomische Situation. Es herrschte ein Angebotsmarkt. Es machte Sinn, dieses
Überangebot an Waren und Dienstleistungen zu regulieren und die Vergabestellen des Landes
Berlin – die dazu verpflichtet sind, kostengünstig zu entscheiden – an strenge Vorgaben zu
binden. Die beteiligten Firmen waren damals bereit, sich gegenseitig zu unterbieten – häufig
auch mit der Folge sinkender Standards.



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 6 Drucksache 18/1495

Diese Situation hat sich nun grundlegend geändert. Insbesondere im Baubereich überschreitet
die Nachfrage durch das Land das bestehende Angebot. Es ist für Baufirmen derzeit äußerst
unattraktiv sich an den baulichen Vergaben des Landes Berlin zu beteiligen. Insbesondere für
kleinere Betriebe ist die bürokratische Hürde, sich an den komplizierten Vergaben zu beteiligen,
zu hoch. In der Folge findet das Land nicht ausreichend Anbieter, um seine Nachfrage zu
befriedigen.

Durch den Fachkräftemangel – auch bei vermeintlich einfachen Tätigkeiten – entsteht eine
völlig neue Situation auf dem Arbeitsmarkt. Will eine Firma ihren Arbeitskräftebedarf
befriedigen, muss sie häufig schon über Tarif bezahlen, um genügend Mitarbeiter zu finden.
Gleiches gilt für die Mitarbeit von Frauen: Firmen werden angesichts des akuten
Fachkräftemangels schon aus eigenem Interesse alles tun, um Frauen im Betrieb zu halten und
zu fördern.

Will das Land Berlin bei der Vergabe seiner Aufträge konkurrenzfähig bleiben, ist es
gezwungen, sein Vergabeverfahren radikal zu vereinfachen.

Berlin, 21. November 2018

Dregger   Gräff   Schultze-Berndt
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU
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Aktuelles Vergabegesetz Berlin Änderung der CDU-Fraktion:
Berliner Mittelstandförderungs- und
Vergabegesetz (BerlMVG)

§1 Anwendungsbereich und Vergabe-
grundsätze
Aufträge von Berliner Vergabestellen im
Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005
(BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), das zu-
letzt durch Artikel 13 Absatz 21 des Ge-
setzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102)
geändert worden ist, werden an fachkun-
dige, leistungsfähige, zuverlässige und ge-
setzestreue Unternehmen vergeben. Zu-
sätzliche Anforderungen im Sinne von §
97 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen dürfen nur an
Auftragnehmer mit mindestens 25 Arbeit-
nehmern gestellt werden.
§ 2 Mittelstandsförderung
(1) Die öffentlichen Auftraggeber sind
verpflichtet, kleine und mittlere Unter-
nehmen bei beschränkten Ausschreibun-
gen und freihändigen Vergaben in ange-
messenem Umfang zur Angebotsabgabe
aufzufordern.
(2) Unbeschadet der Verpflichtung zur
Teilung der Leistungen in Fach- und Teil-
lose nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen und der
Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen ist das Vergabeverfahren, so-
weit nach Art und Umfang der anzubie-
tenden Leistungen möglich, so zu wählen
und sind die Vergabeunterlagen so zu ge-
stalten, dass kleine und mittlere Unter-
nehmen am Wettbewerb teilnehmen und
beim Zuschlag berücksichtigt werden
können.
§ 3 Vergabearten und Vergabefreigrenzen
(1) Die für das öffentliche Auftragswesen
zuständige Senatsverwaltung kann durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
der für das Haushaltswesen zuständigen
Senatorin oder dem hierfür zuständigen
Senator sowie mit der für Wirtschaft zu-
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ständigen Senatorin oder dem hierfür zu-
ständigen Senator Vergabefreigrenzen, bis
zu denen eine Beschränkte Ausschreibung
und Freihändige Vergabe ohne Nachweis
deren Voraussetzungen nach den allge-
mein als Haushaltsvorschrift eingeführten
Vergabe- und Vertragsordnungen zulässig
sind, sowie die Bedingungen für deren
Inanspruchnahme erlassen.
(2) Sind nach Abs. 1 Satz 1 keine anderen
Vergabefreigrenzen festgesetzt, betragen
diese für

· 1. Bauleistungen je Gewerk (Fach-
los):

o a) bei Beschränkter Aus-
schreibung 1 Million Euro,

o b) bei Freihändiger Vergabe
100 000 Euro,

· 2. Lieferungen und Leistungen je
Auftrag:

o a) bei Beschränkter Aus-
schreibung weniger als 100
000 Euro,

o b) bei Freihändiger Vergabe
50 000 Euro,

soweit dem Recht der Europäischen Union
nichts entgegensteht.

§ 1 Tariftreue und Mindestentlohnung
(1) Aufträge von Berliner Vergabestellen im
Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I
S. 2114; 2009 I S. 3850), das zuletzt durch
Artikel 13 Absatz 21 des Gesetzes vom 25.
Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) geändert worden
ist, werden an fachkundige, leistungsfähige,
zuverlässige und gesetzestreue Unternehmen
vergeben.
(2) Aufträge für Leistungen, deren Erbrin-
gung dem Geltungsbereich des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009
(BGBl. I S. 799) unterfällt, werden nur an
Unternehmen vergeben, die sich bei der An-
gebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei
der Ausführung mindestens diejenigen Ar-
beitsbedingungen einschließlich des Entgelts
zu gewähren, die der nach dem Arbeitneh-

§ 4 Tariftreue und Mindestentlohnung
(1) Sofern nicht anders geregelt, gelten bei
Mindestlohn und Tariftreue die gesetzli-
chen Vorgaben des Bundes.
(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Anpassungen der Höhe des zu
zahlenden Mindestentgelts vorzunehmen,
soweit es wegen veränderter wirtschaftlicher
und sozialer Verhältnisse notwendig ist.
(Vergleiche § 2 ALT)
(3) Die Bieter haben bei Angebotsabgabe zu
erklären, dass sie bei der Auftragsdurchfüh-
rung ihren Arbeitnehmern bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zah-
len. Tarifvertragliche Regelungen bleiben
davon unberührt.
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mer-Entsendegesetz einzuhaltende Tarifver-
trag vorgibt. Satz 1 gilt entsprechend für an-
dere gesetzliche Bestimmungen über Min-
destentgelte.
(3) Bei der Vergabe von Leistungen über
öffentliche Personennahverkehrsdienste müs-
sen die bietenden Unternehmen erklären,
dass sie ihre Arbeitskräfte bei der Ausfüh-
rung dieser Leistungen mindestens nach den
hierfür jeweils geltenden Entgelttarifen ent-
lohnen. Der öffentliche Auftraggeber be-
stimmt in der Bekanntmachung der Aus-
schreibung und in den Vergabeunterlagen
den oder die einschlägigen Tarifverträge
nach Satz 1 nach billigem Ermessen. Außer-
dem sind insbesondere die Regelungen der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober 2007 über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates
(ABl. L 315 vom 3. Dezember 2007, S. 1) zu
beachten.
(4) Unbeschadet etwaiger weitergehender
Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3
werden Aufträge an Unternehmen mit Sitz
im Inland in jedem Fall nur vergeben, wenn
diese sich bei der Angebotsabgabe schriftlich
verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der
Ausführung der Leistung mindestens ein
Stundenentgelt von 8,50 Euro zu bezahlen.
Satz 1 gilt auch für die Vergabe von Aufträ-
gen an Unternehmen mit Sitz im Ausland.
(5) Bei der Vergabe länderübergreifender
Leistungen ist von der Vergabestelle vor Be-
ginn des Vergabeverfahrens eine Einigung
mit den beteiligten weiteren Vergabestellen
anderer Länder über die Anforderungen nach
den Absätzen 3 und 4 anzustreben. Kommt
eine solche Einigung nicht zustande, so kann
von den Absätzen 3 und 4 abgewichen wer-
den.
(6) Wird bei einer Auftragsvergabe eine Er-
klärung nach den Absätzen 2, 3 und 4 gefor-
dert, so muss der Anbieter sich jeweils auch
dazu verpflichten, dass er von einem von ihm
beauftragten Nachunternehmer oder von ei-
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nem von ihm oder einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher verlangt, seinen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindes-
tens die Arbeitsbedingungen zu gewähren,
die der Bieter selbst einzuhalten verspricht.
Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle an
der Auftragserfüllung beteiligten Unterneh-
men. Der jeweils einen Auftrag weiter Ver-
gebende hat die jeweilige schriftliche Über-
tragung der Verpflichtung und ihre Einhal-
tung durch die jeweils beteiligten Nachunter-
nehmer oder Verleiher sicherzustellen und
dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlan-
gen nachzuweisen. Dieses Gesetz findet auf
alle Vergabevorgänge ab einem geschätzten
Auftragswert von 10000 Euro netto, hinsicht-
lich des Mindestlohns ab einem geschätzten
Auftragswert von 500 Euro netto Anwen-
dung.
(7) Für die Auftragsausführung können bei
allen Aufträgen zusätzliche Anforderungen
an Auftragnehmer gestellt werden, die insbe-
sondere soziale, umweltbezogene oder inno-
vative Aspekte betreffen, wenn sie im sachli-
chen Zusammenhang mit dem konkreten
Auftragsgegenstand stehen und sich aus der
Leistungsbeschreibung ergeben. Insbesonde-
re kann bei personalintensiven Aufträgen, bei
denen die Qualität der Leistungserbringung
und die Qualifikation des Personals entschei-
dend sind, eine angemessene Bezahlung des
einzusetzenden Personals, die sich an den
örtlichen Tarifen orientieren soll, verlangt
werden.
(8) Die Bieter haben bei Angebotsabgabe zu
erklären, dass sie bei der Auftragsdurchfüh-
rung ihren Arbeitnehmern bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zah-
len. Tarifvertragliche Regelungen bleiben
davon unberührt.

§ 5 Innovative Vergabe, Standardleis-
tungsverzeichnis und Rahmenzeitverträge
(1) Staatliche Auftraggeber haben die
Ausschreibung eines öffentlichen Auftra-
ges in elektronischer Form auf der zentra-
len Veröffentlichungs- und Vergabeplatt-
form bekannt zu machen. Die für das öf-
fentliche Auftragswesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
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Verordnung Vorgaben für das elektroni-
sche Verfahren zur Bekanntmachung öf-
fentlicher Aufträge sowie die elektronische
Abwicklung der Vergabeverfahren festzu-
legen.
(2) Für Standardbauleistungen hat das
Land Berlin ein Standardleistungsver-
zeichnis zu führen, das jährlich in Zu-
sammenarbeit zwischen dem Land, den
Bezirken und den betroffenen Innungen
aktualisiert wird.
(3) Das Land Berlin führt für die Vergabe
eine zentrale Stammdatenverwaltung mit
zentralen Kreditorennummern für die an
den Vergaben des Landes Berlin teilneh-
menden Betriebe. In dieser zentralen
Stammdatenverwaltung sind alle für die
Vergabe notwendigen Daten zentral zu
hinterlegen. Dafür ist das Unternehmer-
und Leistungsverzeichnis (ULV) zu erwei-
tern. Diese Stammdaten sind gemäß den
Anforderungen des Datenschutzes digital
zu führen.
(4) Das Land Berlin führt regelmäßig ei-
nen automatischen Abgleich zwischen dem
Unternehmer- und Leistungsverzeichnis
(ULV) und dem Korruptionsregister Ber-
lin durch.
(5) Die Vergabestellen des Landes Berlin
können Rahmenzeitverträge mit Unter-
nehmern oder Lieferanten eingehen.

§ 2 Ermächtigung
Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Anpassungen der Höhe des nach § 1
Absatz 4 zu zahlenden Entgelts vorzuneh-
men, soweit es wegen veränderter wirtschaft-
licher und sozialer Verhältnisse notwendig
ist.

(Vergleiche § 4 (2) NEU)

§ 3 Wertung unangemessen niedriger An-
gebote
Bei begründeten Zweifeln an der Angemes-
senheit des Angebots kann die Vergabestelle
sich dazu von dem Bieter die Kalkulations-
unterlagen vorlegen lassen. Begründete
Zweifel im Sinne von Satz 1 können insbe-
sondere dann vorliegen, wenn der angebote-
ne Preis mindestens zehn Prozent unter dem
nächsthöheren Angebot oder dem Schätz-

§ 6 Zuschlag und Wertung unangemessen
niedriger Angebote
(1) Der Zuschlag darf nur dem unter Be-
rücksichtigung aller Umstände wirtschaft-
lichsten Angebot erteilt werden. Der nied-
rigste Preis allein ist nicht entscheidend.
(2) Bei der Beurteilung der Angemessen-
heit sind die Wirtschaftlichkeit des Ange-
bots, die gewählte technische Lösung und
Eigenschaft, der technische Wert, die Äs-
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preis der Vergabestelle liegt. Kommt der
Bieter innerhalb der von der Vergabestelle
festgelegten Frist dieser Vorlagepflicht nicht
nach, so ist er von dem weiteren Verfahren
ausgeschlossen.

thetik, die Zweckmäßigkeit, Umwelteigen-
schaft, Betriebskosten, Rentabilität, der
Kundendienst und die technische Hilfe
sowie die Qualität und andere günstige
Ausführungsbedingungen je nach Auf-
tragsgegenstand zu berücksichtigen.
(3) Bei der Wertung der Wirtschaftlich-
keit der Angebote im Sinne von § 97 Ab-
satz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sind insbesondere auch die
vollständigen Lebenszykluskosten des
Produkts oder der Dienstleistung zu be-
rücksichtigen.
(4) Bei begründeten Zweifeln an der Ange-
messenheit des Angebots kann die Vergabe-
stelle sich dazu von dem Bieter die Kalkula-
tionsunterlagen vorlegen lassen. Begründete
Zweifel im Sinne von Satz 1 können insbe-
sondere dann vorliegen, wenn der angebote-
ne Preis mindestens zehn Prozent unter dem
nächsthöheren Angebot oder dem Schätz-
preis der Vergabestelle liegt. Kommt der
Bieter innerhalb der von der Vergabestelle
festgelegten Frist dieser Vorlagepflicht nicht
nach, so ist er von dem weiteren Verfahren
ausgeschlossen.

§ 4 Nachweise
(1) Die Vergabestellen können von dem Bie-
ter, der den Zuschlag erhalten soll, für den
Fall, dass dieser keine gültige Bescheinigung
aus dem Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnis oder dem Präqualifikationsverzeich-
nis vorlegt, durch Unterlagen, die nicht älter
als sechs Monate sein dürfen, den Nachweis
der vollständigen Entrichtung von Beiträgen
fordern. Die Unterlagen müssen ausgestellt
sein von dem zuständigen in- oder ausländi-
schen Sozialversicherungsträger, der zustän-
digen in- oder ausländischen Sozialkasse,
soweit der Betrieb des Bieters Bauaufträge
im Sinne des § 99 Absatz 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausführt
und von dem Geltungsbereich eines Tarifver-
trages über eine gemeinsame Einrichtung der
Tarifvertragsparteien erfasst wird. Die Anga-
ben zu Satz 1 können durch eine Bescheini-
gung des ausländischen Staates nachgewie-

§ 7 Nachweise
(1) Die Vergabestellen können von dem Bie-
ter, der den Zuschlag erhalten soll, für den
Fall, dass dieser keine gültige Bescheinigung
aus dem Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnis oder dem Präqualifikationsverzeich-
nis vorlegt, durch Unterlagen, die nicht älter
als sechs Monate sein dürfen, den Nachweis
der vollständigen Entrichtung von Beiträgen
fordern. Die Unterlagen müssen ausgestellt
sein von dem zuständigen in- oder ausländi-
schen Sozialversicherungsträger, der zustän-
digen in- oder ausländischen Sozialkasse,
soweit der Betrieb des Bieters Bauaufträge
im Sinne des § 99 Absatz 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausführt
und von dem Geltungsbereich eines Tarifver-
trages über eine gemeinsame Einrichtung der
Tarifvertragsparteien erfasst wird. Die Anga-
ben zu Satz 1 können durch eine Bescheini-
gung des ausländischen Staates nachgewie-
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sen werden. Bei fremdsprachigen Bescheini-
gungen ist eine Übersetzung in die deutsche
Sprache beizufügen.
(2) Soll die Ausführung eines Teils des Auf-
trages einem Nachunternehmer übertragen
werden, so kann die Vergabestelle bei der
Auftragserteilung auch die auf den Nachun-
ternehmer lautenden Nachweise gemäß Ab-
satz 1 fordern.

sen werden. Bei fremdsprachigen Bescheini-
gungen ist auf Verlangen eine Übersetzung
in die deutsche Sprache beizufügen.
(2) Soll die Ausführung eines Teils des Auf-
trages einem Nachunternehmer übertragen
werden, so kann die Vergabestelle bei der
Auftragserteilung auch die auf den Nachun-
ternehmer lautenden Nachweise gemäß Ab-
satz 1 fordern.
(3) Werden Vergaben des Landes Berlin in
mehreren Runden durchgeführt, so be-
ginnt die Nachweispflicht erst nach Ab-
schluss der ersten Runde.

§ 5 Kontrolle
(1) Die öffentlichen Auftraggeber führen
stichprobenartig Kontrollen durch, um die
Einhaltung der in § 1 Absatz 2 bis 4 und 6,
§§ 4 und 7, § 8 Absatz 2 und 3 und § 9 vor-
gesehenen Auflagen und Pflichten zu über-
prüfen. Der Senat richtet dazu eine zentrale
Kontrollgruppe ein. Der Senat legt alle zwei
Jahre einen Vergabebericht vor, der die Wir-
kung dieses Gesetzes sowie die Arbeit der
Vergabestellen und der nach Satz 2 vorgese-
henen Kontrollgruppe untersucht und Basis
der fortschreitenden Evaluation dieses Geset-
zes ist. Die kontrollierenden Personen dürfen
zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgel-
tabrechnungen der ausführenden Unterneh-
men, in die Unterlagen über die Abführung
von Steuern und Beiträgen an in- und aus-
ländische Sozialversicherungsträger, in die
Unterlagen über die Abführung von Beiträ-
gen an in- und ausländische Sozialkassen des
Baugewerbes und in die zwischen den aus-
führenden Unternehmen abgeschlossenen
Verträge nehmen. Die ausführenden Unter-
nehmen haben ihre Beschäftigten auf die
Möglichkeit solcher Kontrollen schriftlich
hinzuweisen.
(2) Die ausführenden Unternehmen haben
vollständige und prüffähige Unterlagen zur
Prüfung nach Absatz 1 bereitzuhalten und
auf Verlangen dem öffentlichen Auftragge-
ber vorzulegen.

§ 8 Kontrolle
(1) Die öffentlichen Auftraggeber führen
stichprobenartig Kontrollen durch, um die
Einhaltung der durch Gesetz vorgesehenen
Auflagen und Pflichten zu überprüfen. Der
Senat richtet dazu eine zentrale Kontroll-
gruppe ein. Der Senat legt alle zwei Jahre
einen Vergabebericht vor, der die Wirkung
dieses Gesetzes sowie die Arbeit der Verga-
bestellen und der nach Satz 2 vorgesehenen
Kontrollgruppe untersucht und Basis der
fortschreitenden Evaluation dieses Gesetzes
ist. Die kontrollierenden Personen dürfen zu
Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltab-
rechnungen der ausführenden Unternehmen,
in die Unterlagen über die Abführung von
Steuern und Beiträgen an in- und ausländi-
sche Sozialversicherungsträger, in die Unter-
lagen über die Abführung von Beiträgen an
in- und ausländische Sozialkassen des Bau-
gewerbes und in die zwischen den ausfüh-
renden Unternehmen abgeschlossenen Ver-
träge nehmen. Die ausführenden Unterneh-
men haben ihre Beschäftigten auf die Mög-
lichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzu-
weisen. In begründeten Einzelfällen sind
bei der Kontrolle der Belege im Einver-
ständnis mit der Kontrollgruppe Ausnah-
men möglich.
(2) Die ausführenden Unternehmen haben
vollständige und prüffähige Unterlagen zur
Prüfung nach Absatz 1 bereitzuhalten und
auf Verlangen dem öffentlichen Auftragge-
ber vorzulegen.
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§ 6 Sanktionen
(1) Um die Einhaltung der aus § 1 Absatz 2
bis 4 und 6, §§ 4 und 7, § 8 Absatz 2 und 3
und § 9 resultierenden Verpflichtungen des
Auftragnehmers zu sichern, ist zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer für
jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine
Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent,
bei mehreren Verstößen zusammen bis zur
Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme
zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist zur
Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1
auch für den Fall zu verpflichten, dass der
Verstoß durch einen von ihm eingesetzten
Nachunternehmer oder einen von diesem
eingesetzten Nachunternehmer begangen
wird.
(2) Die Auftraggeber haben mit dem Auf-
tragnehmer zu vereinbaren, dass die schuld-
hafte Nichterfüllung der aus § 1 Absatz 2 bis
4 und 6, §§ 4 und 7, § 8 Absatz 2 und 3 und §
9 resultierenden Anforderungen durch den
Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer
den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung
berechtigen.
(3) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb
um einen öffentlichen Auftrag sowie als
Nachunternehmer sollen alle Unternehmen
bis zu einer Dauer von drei Jahren ausge-
schlossen werden, die gegen die in § 1 Ab-
satz 2 bis 4 und 6, §§ 4 und 7, § 8 Absatz 2
und 3 und § 9 geregelten Pflichten und Auf-
lagen verstoßen.

§ 9 Sanktionen
(1) Um die Einhaltung der aus Gesetz resul-
tierenden Verpflichtungen des Auftragneh-
mers zu sichern, ist zwischen dem Auftrag-
geber und dem Auftragnehmer für jeden
schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von einem Prozent, bei
mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe
von fünf Prozent der Auftragssumme zu ver-
einbaren. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung
einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den
Fall zu verpflichten, dass der Verstoß durch
einen von ihm eingesetzten Nachunterneh-
mer oder einen von diesem eingesetzten
Nachunternehmer begangen wird.
(2) Die Auftraggeber haben mit dem Auf-
tragnehmer zu vereinbaren, dass die schuld-
hafte Nichterfüllung der aus Gesetz resultie-
renden Anforderungen durch den Auftrag-
nehmer oder seine Nachunternehmer den
Auftraggeber zur fristlosen Kündigung be-
rechtigen.
(3) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb
um einen öffentlichen Auftrag sowie als
Nachunternehmer sollen alle Unternehmen
bis zu einer Dauer von drei Jahren ausge-
schlossen werden, die gegen die durch Ge-
setz geregelten Pflichten und Auflagen ver-
stoßen.

§ 7 Umweltverträgliche Beschaffung
(1) Auftraggeber sind verpflichtet, bei der
Vergabe von Aufträgen ökologische Krite-
rien zu berücksichtigen. Bei der Festlegung
der Leistungsanforderungen soll umwelt-
freundlichen und energieeffizienten Produk-
ten, Materialien und Verfahren der Vorzug
gegeben werden. Auftraggeber haben im
Rahmen von Liefer-, Bau- und Dienstleis-
tungsaufträgen dafür Sorge zu tragen, dass
bei der Herstellung, Verwendung und Ent-
sorgung von Gütern sowie durch die Ausfüh-
rung der Leistung bewirkte negative Um-
weltauswirkungen möglichst vermieden wer-
den. Dies umfasst das Recht und die Pflicht,

(Siehe § 10 NEU)
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bei der Bedarfsermittlung, der Leistungsbe-
schreibung und der Zuschlagserteilung An-
forderungen im Sinne der Sätze 1 bis 3 auf-
zustellen und angemessen zu berücksichtigen
sowie für die Auftragsausführung ergänzende
Verpflichtungen auszusprechen.
(2) Bei der Wertung der Wirtschaftlichkeit
der Angebote im Sinne von § 97 Absatz 5
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen sind auch die vollständigen Lebens-
zykluskosten des Produkts oder der Dienst-
leistung zu berücksichtigen.
(3) Der Senat wird nach Vorlage durch die
für Umwelt zuständige Senatsverwaltung in
Abstimmung mit der für das Vergabewesen
zuständigen Senatsverwaltung ermächtigt,
die Anforderungen nach den Absätzen 1 und
2 durch Verwaltungsvorschriften für Liefer-,
Bau- und Dienstleistungsaufträge zu konkre-
tisieren und verbindliche Regeln aufzustel-
len, auf welche Weise die Anforderungen im
Rahmen der Leistungsbeschreibung, der Zu-
schlagserteilung und der ergänzenden Ver-
pflichtungen zur Ausführung zu berücksich-
tigen sind. Durch Verwaltungsvorschrift soll
auch bestimmt werden, in welcher Weise die
vollständigen Lebenszykluskosten eines Pro-
dukts oder einer Dienstleistung im Sinne von
Absatz 2 zu ermitteln sind. Die Verwal-
tungsvorschriften sollen spätestens nach fünf
Jahren fortgeschrieben werden.

§ 8 Beachtung der ILO-
Kernarbeitsnormen
(1) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungen ist darauf hinzuwirken, dass
keine Waren Gegenstand der Leistung sind,
die unter Missachtung der in den ILO-
Kernarbeitsnormen festgelegten Mindest-
standards gewonnen oder hergestellt worden
sind. Die Mindeststandards der ILO-
Kernarbeitsnormen ergeben sich aus
1.
dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs-
oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl.
1956 II S. 641),
2.
dem Übereinkommen Nr. 87 über die Verei-
nigungsfreiheit und den Schutz des Vereini-

§ 10 Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen, Umweltschutz und
Frauenförderung
Bei der Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen, des Umweltschutzes
und der Förderung von Frauen gelten,
soweit nicht anders durch Gesetz geregelt,
die Vorgaben des Bundes.
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gungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956
II S. 2073),
3.
dem Übereinkommen Nr. 98 über die An-
wendung der Grundsätze des Vereinigungs-
rechtes und des Rechtes zu Kollektivver-
handlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II
S. 1123),
4.
dem Übereinkommen Nr. 100 über die
Gleichheit des Entgelts männlicher und
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige
Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S.
24),
5.
dem Übereinkommen Nr. 105 über die Ab-
schaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni
1957 (BGBl. 1959 II S. 442),
6.
dem Übereinkommen Nr. 111 über die Dis-
kriminierung in Beschäftigung und Beruf
vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),
7.
dem Übereinkommen Nr. 138 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung
vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202)
und
8.
dem Übereinkommen Nr. 182 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-
seitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II
S. 1291).
(2) Aufträge über Lieferleistungen dürfen in
den Fällen nach Absatz 3 nur mit einer Er-
gänzenden Vertragsbedingung vergeben
werden, die den Auftragnehmer verpflichtet,
den Auftrag gemäß der Leistungsbeschrei-
bung ausschließlich mit Waren auszuführen,
die nachweislich unter bestmöglicher Beach-
tung der ILO-Kernarbeitsnormen gemäß Ab-
satz 1 gewonnen oder hergestellt worden
sind. Dazu sind entsprechende Nachweise
von den Bietern zu verlangen. Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für Waren, die im Rah-
men der Erbringung von Bau- oder Dienst-
leistungen verwendet werden.
(3) Absatz 2 gilt nur für Waren oder Waren-
gruppen, bei denen eine Gewinnung oder
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Herstellung unter Missachtung der ILO-
Kernarbeitsnormen gemäß Absatz 1 im Ein-
zelfall in Betracht kommt und die von der
zuständigen Senatsverwaltung in einer ent-
sprechenden Liste aufgeführt werden. Unbe-
schadet der Erbringung anderer, gleichwerti-
ger Nachweise kann die zuständige Senats-
verwaltung in der Liste nach Satz 1 zusätz-
lich anerkannte unabhängige Nachweise oder
Zertifizierungen für eine Herstellung unter
bestmöglicher Beachtung der ILO-
Kernarbeitsnormen benennen, bei deren Vor-
lage die Erfüllung der Anforderungen nach
Absatz 1 vermutet wird.

§ 9 Frauenförderung
Für Auftragsvergaben gilt § 13 des Landes-
gleichstellungsgesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung. Bei allen Auftragsvergaben ist
von den bietenden Unternehmen eine Erklä-
rung zur Förderung von Frauen entsprechend
den dazu erlassenen Regelungen in der je-
weils geltenden Frauenförderverordnung
abzugeben.

(Siehe § 10 NEU)

§ 10 Bevorzugte Vergabe
Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
erhalten im Rahmen der geltenden vergabe-
rechtlichen Bestimmungen bei den den Rege-
lungen der §§ 1,7 und 8 entsprechenden und
sonst gleichwertigen Angeboten die Unter-
nehmen bevorzugt den Zuschlag, die Ausbil-
dungsplätze bereitstellen, sich an tariflichen
Umlageverfahren zur Sicherung der berufli-
chen Erstausbildung oder an Ausbildungs-
verbünden beteiligen. Als Nachweis ist von
den Unternehmen eine Bescheinigung der für
die Berufsausbildung zuständigen Stellen
vorzulegen. Die Regelung ist den Unterneh-
men in den Vergabeunterlagen bekannt zu
machen. Dabei ist auf die Nachweispflicht
hinzuweisen.
§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin in Kraft. Es gilt für alle Vergabe-
verfahren, die ab dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens begonnen werden. Gleichzeitig tritt
das Berliner Vergabegesetz vom 9. Juli 1999

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin in Kraft. Es gilt für alle Vergabe-
verfahren, die ab dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens begonnen werden. Gleichzeitig tritt
das Berliner Vergabegesetz in der Fassung



12

(GVBl. S. 369), das durch Gesetz vom 19.
März 2008 (GVBl. S. 80, 112) geändert wor-
den ist, außer Kraft.
Berlin, den 8. Juli 2010

vom 8. Juli 2010 (GVBl. 2010, 399), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 05.06.2012
(GVBl. S. 159), außer Kraft.


